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•   Anmeldungen spätestens bis Sonntag dem 
02.02.2025 zusammen mit allen erforderlichen 
Unterlagen, insbesondere den Fahrzeugerklä-
rungen, bei der Zugleitung abgeben.  
Erst wenn alle Unterlagen vorliegen, kann die 
Aufstellung per Mail an die Ansprechpartner 
weitergeleitet werden. Dann erhalten alle Teil-
nehmer auch noch mal ergänzende Hinweise 
zum Ablauf des Zuges.

•  Im Anschluss werden die Aufstellungen an die in 
der Anmeldung angegebenen Ansprechpartner 
verteilt (vorzugsweise per E-Mail). 

•  Bitte beim Ausfüllen auf die richtige Schreib-
weise und Bezeichnung der teilnehmenden 
Gruppe achten und die Anzahl der Teilnehmer 
(Kinder und Erwachsene) sowie der Wagen an-
geben.

•  Bitte ebenfalls angeben, ob auf dem Wagen 
eigene Musik vorhanden ist (Beschallung nach 
außen) und ob diese nach hinten oder vorne 
erfolgt.

•  Die Startgebühr beträgt 60 Euro (Kindergärten, 
Schulen, Kinder- und Jugendgruppen frei). Bitte 
den Lastschrifteinzug nutzen und die IBAN-
Nummer sowie den BIC-Code angeben.

•  Die Ausgabe des Wurfmaterials für die Kinder-, 
Jugend- und Schulgruppen erfolgt voraussichtlich 
wieder eine Woche vorher, am Samstag, den 
22.02.2025 in der Steinbreche. 

•  Für die Müllentsorgung stellt die KG wieder 
Papier- und Plastikcontainer auf dem Marktplatz 
auf. Natürlich sollten unabhängig davon größere 
Mengen bereits vorher in kleinen Plastiktüten 
abgepackt sein. Bitte möglichst jeglichen Müll 
am Ende des Zuges in den Containern entsorgen.

•  Bitte nur Bagagewagen organisieren, die auch 
nach hinten geöffnet werden können!

•  Bitte dringend darauf achten, dass zur Erken-
nung der Gruppen ein Teilnehmerschild mit-
gebracht und auch selbst für einen Schildträger 
gesorgt wird. Alternativ kann sichtbar der Grup-
penname per Banner o. ä. an dem voran fahren-
den Wagen angebracht oder befestigt werden.

•  Aufstellung Karnevalsumzug wie immer ab 
13:30 h in der Straße Beckershäuschen/Imma-
nuel-Kant-Straße, Beginn des Zuges um 14:30 h

•  Zugweg: Immanuel-Kant-Straße - In der Auen - 
Hüttenfeld - Om Rodde - Vürfels - Vürfelser Kaule 
- Wilhem-Klein-Str. (entgegen Einbahnstraße) 
- Wingertsheide - Siebenmorgen – Auflösung 
(Dolmanstraße/Marktplatz). 

•  Bitte nach dem Zugende zügig bis zum 
Marktplatz durchgehen!

•  Der Genuss von alkoholischen Getränken vor 
und während des Umzuges ist für Personen,  
die Fahrzeuge oder Pferde führen, untersagt.  
Gleiches gilt für Wagenengel! 

•  Bei übermäßigem Alkoholkonsum haben wir als 
Veranstalter die Auflage, die betreffenden Per-
sonen von der weiteren Teilnahme auszuschlie-
ßen. Ordentlich feiern können wir hinterher!

•  Toilettenhäuschen befinden sich an der Einmün-
dung Immanuel-Kant-Straße/In der Auen sowie 
auf dem P+R Parkplatz gegenüber der ESSO 
Tankstelle Vürfelser Kaule und auf dem Markt-
platz (NEU). Wir bitten die Zugteilnehmer herz-
lich davon Gebrauch zu machen und nicht die 
Vorgärten der Anwohner zu benutzen.

•  Der Meeting Point ist eingerichtet bei Charlies 
Karnevalsshop
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Auflagen der Stadt:

Entscheidend sind die Erklärungen 1 und 2 der 
Stadt Bergisch Gladbach. Die Stadt macht für 
die Genehmigung aller Karnevalszüge zur Auf-
lage, dass alle Vereine zwingend eine Zusatz-
erklärung für den Betrieb von Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen unterschreiben müssen. 
Ausnahme: Bagagewagen, für die sonst auch eine 
allgemeine Fahrerlaubnis besteht (Kopie Fahr-
zeugschein ausreichend).

Erklärung 1 für alle Motiv-LKW und Wagen

Erklärung 2 für Zugmaschinen und Anhänger 
sowie bei Fahrzeugen mit Zugtieren

Bitte die unterschriebene(n) Erklärung(en) zusam-
men mit der Zuganmeldung bei der Zugleitung 
einreichen, gerne auch per Mail.  
(Achtung: ohne die Erklärung ist die Teilnahme 
der betreffenden Wagen am Zug ausgeschlossen)!

Sofern Unsicherheiten bei der Zulassung und den 
Sicherheitsbestimmungen bestehen, kann das 
ausführliche Merkblatt der Stadt jederzeit bei der 
Zugleitung angefordert werden.

Jeder Zugwagen (beidseitig der Vorderachse) ist 
durch zwei Wagenengel, Großwagen (beidseitig 
der Vorder- und Hinterachse) durch vier Wagen-
engel zu begleiten (Mindestalter 18 Jahre). Wenn 
Wagenengel im Ausnahmefall ab 16 Jahren einge-
setzt werden sollen, dann bitte zwecks weiterer 
Abstimmung die Zugleitung kontaktieren. Neben 
dem absoluten Alkoholverbot für Wagenengel 
besteht außerdem eine Westenpflicht. Diese wird 
auch vom Ordnungsamt kontrolliert.

Am Zug teilnehmende Pferde und Pferdewagen 
sind je Pferd durch eine erfahrene Aufsichtsper-
son zu begleiten (Mindestalter 14 Jahre).

Es gibt ein generelles Glasverbot, was uns vom 
Ordnungsamt der Stadt auferlegt wurde. Wir 
bitten auch um Beachtung zu den Aussagen des 
Alkoholkonsums.

Kontakt:

Johannes Liebing, Auf dem Kamm 28, 51427 Bergisch Gladbach 
Tel.: 02204 961828, Mobil: 01573 5368854, Mail: liebing@refrath-online.de

Pascal Bouville, Mobil: 0163 2896874, Mail: pascalohmann@gmail.com

Horst Lindlahr, Brandroster 33, 51427 Bergisch Gladbach 
Tel.: 02204 68306, Mobil: 0160 7311095, Mail: horst.lindlahr@t-online.de

Sebastian Maurer, Thumbstraße 16, 51103 Köln 
Mobil: 0172 9942920, Mail: smaurer92@web.de

TIPP: Besucht unsere Internetseite www.kgfuerunspaenz.de

Hier könnt Ihr alle wichtigen Informationen und Termine abrufen und es sind Links zu  
anderen Vereinen und zum aktuellen Dreigestirn eingerichtet.


